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• gesellschaftliches Tabu
• weite Verbreitung
• Art. 16 Abs. 2 lit. j TSchV �  Verbot von sexuell motivierten 

Handlungen mit Tieren
• Missachtung der Tierwürde = Tierquälerei
• Kriterium: Sexuelles Empfinden beim Täter

Zoophiliefälle 1982-2008:
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Sanktionsempfehlungen Tierschutzgesetz
(Art. 26 TSchG)

ohne Verletzungsfolgen für das Tier: mind. 15 TS + Busse mind. Fr. 500.--
Misshandlung, starke Vernachlässigung, unnötige Überanstrengung (Art. 26 Abs. 1 lit. a TSchG)
Veranstalten von Kämpfen zwischen Tieren (Art. 26 Abs. 1 lit. c TSchG)
Aussetzen oder Zurücklassen eines Tieres,in der Absicht, sich seiner zu erledigen 
(Art. 26 Abs. 1 lit. e TSchG)

mit Verletzungsfolgen für das Tier: mind. 30 TS + Busse mind. Fr. 500.--
Misshandlung, starke Vernachlässigung, unnötige Überanstrengung (Art. 26 Abs. 1 lit. a nTSchG)
Veranstalten von Kämpfen zwischen Tieren (Art. 16 Abs. 1 lit. c nTSchG)Veranstalten von Kämpfen zwischen Tieren (Art. 16 Abs. 1 lit. c nTSchG)
Aussetzen oder Zurücklassen eines Tieres, in der Absicht, sich seiner zu erledigen
(Art. 26 Abs. 1 lit. e TSchG)

mit Todesfolge für das Tier: mind. 45 TS + Busse mind. Fr. 500.--
Misshandlung, starke Vernachlässigung, unnötige Überanstrengung (Art. 26 Abs. 1 lit. a TSchG)
Töten auf qualvolle Art oder aus Mutwillen (Art. 26 Abs. 1 lit. b TSchG)
Veranstalten von Kämpfen zwischen Tieren (Art. 26 Abs. 1 lit. c TSchG)
Aussetzen oder Zurücklassen eines Tieres, in der Absicht, sich seiner zu erledigen 
(Art. 26 Abs. 1 lit. e TSchG)

Rechtsanwalt für Tierschutz in Strafsachen, Dr. iur. Antoine F. Goetschel



Vergleichsweise weniger Einstellungen im Kanton Zürich

gesamte Schweiz Zürich

Verurteilungen 68% 76%

Einstellungen 32% 24%

• weniger Einstellungenim Kanton Zürich im Vergleich zur gesamten Schweiz

• Verfahrenseinstellungenauchfür Tieranwaltteils schmerzlich,jedoch• Verfahrenseinstellungenauchfür Tieranwaltteils schmerzlich,jedoch
parktisch durchwegs nach strafprozessualen Grundsätzen nachvollziehbar
und begründet

• vermehrtfehlerhaftes Vorgehen beim Einreichen einer Strafanzeige

� exakte Sachverhaltsschilderung, Benennung von unabhängigen und
glaubwürdigen Zeugen, Dokumentation mit Foto- und Filmaufnahmen
wichtig

� Vgl. „Tier im Recht transparent“, Seite 498

Rechtsanwalt für Tierschutz in Strafsachen, Dr. iur. AntoineF. Goetschel



Bedeutung des Tieranwalts / Anschauungsbeispiele

• Stellungnahmendes Tieranwalts alswertvolles Vollzugsinstrument� geforderte
Mindeststrafen werden in der Mehrzahl der Fälle übernommen;

• Mitwirken des Tieranwalts beim Erarbeiten derStrafmassempfehlungen der
Zürcher Oberstaatsanwaltschaft im Tierschutz
� spürbare Vereinheitlichung der Bestrafungen
� wünschbar: Strafmassempfehlungen der Statthalterämter bei

Übertretungen

• Forderungen nach starkem Durchgreifen haben zugenerell strengeren Strafenim
Kanton Zürich beigetragen. Beispiele: starke Vernachlässigung von 149 Katzen: 90
Tagessätze à 30 Franken + Busse von 800 Franken; mehrfache Misshandlung eines
Hundes: 90 Tagessätze à 50 Franken + Busse von 500 Franken� Strafen liegen
deutlich über den Strafmassempfehlungen der Oberstaatsanwaltschaft!

• Intervention in einem Pferdefall hat zuSensibilisierung im Pferdesportund zur
erneuten Erkenntnis derWichtigkeit des sachlichen Vorgehens beim Einreichen
einer Strafanzeigegeführt.

Rechtsanwalt für Tierschutz in Strafsachen, Dr. iur. Antoine F. Goetschel
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